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Unabhängig von o.g. Antrag wird an einer Lösung für das Thema „Verbreitung von 
Bebauungsplänen (B-Pläne) mittels elektronischer Medien“ bereits seit längerem gearbeitet. 
Dabei ist die im Antrag vorgeschlagene Verwendung von Dateien im PDF-Format eine von 
mehreren Möglichkeiten. Einmal bereitgestellt, sind die Daten jederzeit auch Offline verfügbar, 
sie entsprechen zu 100% der grafischen Ausprägung von gedruckten Exemplaren und sie können 
mit dem kostenlosen Adobe-Reader problemlos betrachtet werden. Aus planerischer Sicht ist, 
zumindest derzeit, die Verwendung von PDF-Dateien die Vorzugsvariante bei der Präsentation 
von B-Plänen auf elektronischem Wege. Die lt. Antrag gewünschte „handhabbare“ Dateigröße 
ist dabei jedoch mehr von der Größe des Plangebietes, als von der eingesetzten Software bei der 
Datenerzeugung abhängig.  
  
Mit der Einführung des Systems „Mandatos“, zum Aufbau des papierarmen Sitzungsdienstes des 
Stadtrates, sollen ab Januar 2008 sämtliche Vorlagen zu Bebauungsplänen als PDF-Datenpaket 
bereitgestellt werden. Die Erfahrungen, die dabei von den Stadträten als aktive Nutzer gewonnen 
werden, sollten zuerst ausgewertet werden, bevor man in einem nächsten Schritt B-Pläne im 
Internet bereitstellt.  
 
Grundsätzlich muss man bei der Datenbereitstellung davon ausgehen, dass die entsprechenden 
Seiten redaktionell zu betreuen sind. Gemäß § 4a (4) BauGB können bei der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung ergänzend elektronische Informationstechnologien genutzt werden. Eine 
reine Serviceleistung ohne Rechtswirksamkeit, wie im Antrag vorgeschlagen, scheidet damit aus, 
um die Öffentlichkeit nicht zusätzlich zu verunsichern und um nicht zusätzlichen Aufwand zu 
erzeugen. Bei der Auslegung von B-Plänen sind z.B. genaue Fristen und Termine einzuhalten. 
Da ein B-Plan aus mehreren Dokumenten besteht, ist sicherzustellen, dass zusammengehörende 
Dokumente auch als solche bereitgestellt werden. Ob es sinnvoller ist, die Seiten durch die 
Internetredaktion der Landeshauptstadt (Amt 13) oder das entsprechende Fachamt (Amt 61) zu 
betreuen, muss noch geprüft werden, da z.B. die Arbeit mit dem Redaktionssystem einer 
grundlegenden Einarbeitung bedarf.  
Zudem sind alle Angaben auch unter den strengen Maßgaben des Datenschutzes zu prüfen. 
Dieser nachweisliche Mehraufwand ist mit dem im Amt 61 noch vorhandenen Personal nicht 
mehr leistbar. Zweifelsohne ist die Bereitstellung von B-Plänen im Internet ein Schritt zu mehr 
Bürgerfreundlichkeit, der aber sehr wohl Aufwendungen auf Verwaltungsebene nach sich zieht. 
Die ständig notwendige Erneuerung von Hard- und Software, die weitgehend der  
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Haushaltskonsolidierung zum Opfer fällt, ist dabei noch nicht berücksichtigt. Sie ist aber 
erforderlich, um mit Bürgern und Behörden fehlerfrei und rechtssicher elektronisch zu 
kommunizieren.   
 
Unabhängig von der technischen Machbarkeit und den o.g. technischen und personellen Fragen, 
die im Vorfeld zu klären sind, gibt es noch folgende grundsätzliche Probleme bei der 
Bereitstellung von Daten im Internet: 
 
So stellt sich bei der kostenlosen Bereitstellung von Informationen über das Internet die Frage 
der haushaltsrechtlichen Zulässigkeit derartiger Angebote. Nach § 3 Gemeindeordnung (GO 
LSA) sind die Gemeinden verpflichtet, notwendige Mittel aus eigenen Einnahmen aufzubringen. 
Daher werden zur anteiligen Kostendeckung Gebühren nach Verwaltungskostensatzung für 
Plankopien von B-Plänen erhoben. Die dabei in Rechnung gestellten Kosten setzen sich immer 
aus einem Aufwands- und einem Gebührenanteil zusammen. Für einen B-Plan sind dies 
durchschnittlich 18,00 € Aufwand + 64,00 € Gebühr.  
 
Nach statistischer Auswertung der Jahre 2002 bis 2005 wurden für den Verkauf von Plankopien 
durchschnittlich 4.000,- €/a erzielt. Unter Berücksichtigung der o.g. Kostenanteile ergeben sich 
somit Mindereinnahmen von ca. 3.000,- €/a. Grundsätzlich kann durch Stadtratsbeschluss auf die 
Einnahmen verzichtet werden, es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die meisten B-
Pläne nur in einem begrenzten öffentlichen Interesse stehen. Es ist also das Interesse Einzelner 
gegen das der Allgemeinheit abzuwägen. 
 
Ein Hauptproblem für die Präsentation von B-Plänen im Internet war bisher die in der 
Information I0208/07 „Gebührenvermeidung im Bauleitplanverfahren“ angesprochene offene 
Gebührenforderung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformationen (LVermGeo). 
Nach Abschluss einer entsprechende Sondierung mittels des B-Planes 349-2 „Am Jungfernberg“ 
zum 08.11.2007 kann nunmehr von einer Lösung des Rechtsstreites ausgegangen werden. Zum 
Erhalt einer entsprechenden Verbreitungsgenehmigung, wird  die Landeshauptstadt Magdeburg 
zuküntig pro B-Plan ca. 50,- € Gebühren an das LVermGeO entrichten. 
 
Mit der Lösung des Problems „Gebühren im Bauleitplanverfahren“ neben der erforderlichen 
Hard- und Softwareausstattung sind vor Übertragung zusätzlicher Aufgaben die personellen 
Voraussetzungen im Amt 61 zu verbessern. Bereits derzeit fehlen auf Grund Mutterschaftsurlaub 
bzw. Inanspruchnahme Elternzeit und ausgeübtem Direktionsrecht dem Amt zwei 
Sachgebietsleiterinnen. Weiterhin wird wegen Nichtbesetzung von altersbedingt ausscheidenden 
Mitarbeitern die vorhandene Personalstärke ab 2008 weiter schrumpfen. Daher sieht sich das 
Amt 61 außer Stande zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.  
 
 
 
 
Jörn Marx 
Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bau und Verkehr 
 
 
 
Anlagen:         
1. Informationsvorlage I0208/07 
2. § 13 VermGeo G LSA 
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Anlage 1 

Landeshauptstadt Magdeburg   

- Der Oberbürgermeister - Datum 
 26.07.2007 
Dezernat 
VI 

Amt 
Amt 61 
 

Öffentlichkeitsstatusffent 
öffentlich 

 

 
I N F O R M A T I O N I0208/07  
 
Beratung Tag Behandlung 
   
Der Oberbürgermeister 07.08.2007 nicht öffentlich 
Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr 30.08.2007 öffentlich 
 
Thema: Gebührenvermeidung im Bauleitplanverfahren 
 
Gemäß Aufgabenverteilungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg erstellt das Stadtplanungsamt 
verbindliche Bauleitpläne (i.d.R. Bebauungspläne) gem. BauGB. 
Grundlage für die Planzeichnung ist eine möglichst aktuell vermessene Kartengrundlage. 
In dieser Kartengrundlage wird die Darstellung von Liegenschaften (Eigentumsgrenzen) 
übernommen. 
Diese Darstellung wird durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation zur 
Verfügung gestellt. 
Diese Kartenüberlagerung ist sinnvoll, da hieraus Kennzahlen für künftige öffentliche Flächen 
errechnet werden und sich im Beteiligungsverfahren Träger öffentlicher Belange und die 
Öffentlichkeit orientieren können, inwieweit ihre Liegenschaften durch die Planung berührt 
werden. 
Bereits diese im BauGB vorgeschriebene Beteiligungsverfahren mit Liegenschaftskataster sieht 
das Landesamt als Verbreitung seiner Daten und fordert hierfür Gebühren von der 
Landeshauptstadt Magdeburg, die diese bei den TÖB und Bürgern erheben müsste. 
Dieser verwaltungsseitige Mehraufwand mit vielen vorhersehbaren juristischen 
Auseinandersetzungen ist derzeit durch das Stadtplanungsamt nicht leistbar. 
 
 
Die Verwaltung schlägt folgende Verfahrensweise vor: 
 

1. Die Bebauungspläne werden nach wie vor auf einer Plangrundlage mit 
Liegenschaftsgrenzen erstellt. 

 
2. Zur Beteiligung der TÖB, frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung und Auslegung werden 

die Liegenschaften ausgeblendet. Somit ist der Tatbestand der Datenverbreitung nicht 
gegeben. Die TÖB und die Öffentlichkeit werden darüber informiert, dass die 
Informationen zu den Liegenschaften während der Dienstzeiten im Stadtplanungsamt 
einsehbar sind. 
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3. Die vom Stadtrat angeregte Veröffentlichung von rechtsverbindlichen Bebauungsplänen 
im Internet erfolgt ohne Darstellung der Liegenschaften. 

 
Diese Verfahrensweise wird jedoch ebenfalls einen Mehraufwand sowie Unsicherheiten in der 
Verwaltung und Unverständnis bzw. Ablehnung bei Dritten erzeugen.  
Daher könnte alternativ so weiter verfahren werden wie bisher. 
In der Folge würden das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Gebühren einfordern, 
die die Landeshauptstadt Magdeburg ablehnt. 
Danach wäre der Konflikt auf Verwaltungsgerichtsebene zu entscheiden. 
 
 
 
 
Jörn Marx       
Beigeordneter für Stadtentwicklung,    
Bau und Verkehr 
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Anlage 2 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt  
(VermGeoG LSA) 
§ 13 VermGeoG LSA - Benutzung 
(1) Der Eigentümer und der Inhaber eines grundstücksgleichen Rechts erhalten auf Antrag 
Auskunft über ihre Liegenschaften sowie Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch und aus der 
Liegenschaftskarte. Auskunft und Auszüge aus Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte 
erhalten auch andere Personen, soweit sie ein berechtigtes Interesse daran darlegen und 
öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen. 

(2) Gemeinden und Landkreise erhalten auf Antrag für alle Liegenschaften ihres Gebietes 
Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch und aus der Liegenschaftskarte; spätere Änderungen 
werden ihnen von Amts wegen kostenfrei mitgeteilt. Sie können nach Maßgabe des Absatzes 1 
Einblick in die Auszüge gewähren; sie nehmen diese Aufgabe im eigenen Wirkungskreis wahr. 

(3) Unter den in Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen dürfen Auszüge aus dem 
Liegenschaftsbuch und aus der Liegenschaftskarte auch im Wege von automatisierten 
Abrufverfahren abgegeben werden. Im Übrigen gelten die Regelungen in § 7 Abs. 2 bis 4 des 
Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger. (4) Ergebnisse von 
Liegenschaftsvermessungen (Vermessungszahlen) dürfen nur an Aufgabenträger nach § 1 Abs. 2 
und 3 abgegeben werden. Anderen Stellen oder Personen können Vermessungszahlen überlassen 
werden, wenn eine sachgerechte Verwendung gewährleistet wird. 

(5) Auszüge aus dem Liegenschaftskataster dürfen von Dritten nur mit Erlaubnis der 
Vermessungs- und Geoinformationsbehörde vervielfältigt und verbreitet werden. Einer Erlaubnis 
bedarf es nicht, wenn Auszüge für eigene, nichtgewerbliche Zwecke vervielfältigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




